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Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Antrag auf Zielabweichung wurde in der Zwischenzeit mit Schreiben vom 

16.03.2023 positiv beschieden. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Eine mögliche weitere Beteiligung ist Gegenstand des Bauantrages. 
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Kenntnisnahme 

 

Der Antrag auf Zielabweichung wurde in der Zwischenzeit korrigiert und um eine wei-

tere Alternativenprüfung ergänzt. Diese kommt weiterhin zum Ergebnis, dass mit der 

vorgesehenen Planung mit Erweiterung des bestehenden Marktes für die Stadt Aichtal 

eine bestmögliche Sicherung der Lebensmittelversorgung aufgrund des etablierten 

Markstandortes gegeben ist und Alternativen diese Standortvoraussetzungen nicht bie-

ten. Der geänderte Antrag wurde an das RP Stuttgart weitergeleitet. Der Antrag auf 

Zielabweichung wurde in der Zwischenzeit positiv beschieden. 

 

 

Die regionalplanerische Wertung wird zur Kenntnis genommen. 
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Auf die Behandlung der Stellungnahme vom 18.01.2022 in der Gemeinderatsitzung am 

20.07.2022 wird verwiesen. 
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Die Vorgaben des Amts für eine getrennte, gepufferte und gedrosselte Regenwasserab-

leitung von Regenwasser sind im Bebauungsplan enthalten. 

Die Änderung des Entwässerungssystems erfolgt im Zuge des Bauvorhabens. Ein An-

trag auf wasserrechtliche Erlaubnis ist Gegenstand des Bauantrages. 

 

 

 

Entsprechende Aussagen zum Starkregenrisiko sind in den Planunterlagen enthalten. 

Die Berücksichtigung ist Gegenstand des Bauantrages. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis ist im Textteil bereits enthalten.  

Die Hinzuziehung und Benennung einer Bodenkundlichen Baubegleitung ist Gegen-

stand der Objektplanung und der Bauausführung. 

 

 

 

 

Nach dem Umweltbericht zum Bebauungsplan ist für den naturschutzrechtlichen Aus-

gleich eine Oberbodenverwertung nicht erforderlich, da der Ausgleich durch andere 

Maßnahmen gewährleistet ist. Es könnten jedoch Ökopunkte für das Ökokonto generiert 

werden. Dennoch wird ein eine Oberbodenverwertung zum sachgerechten Umgang mit 

hochwertigem Oberboden empfohlen, die dann im Zuge der Objektplanung zu planen 

und bei der Bauausführung zu berücksichtigen ist. 

 

 

 

  



Gemeinde Aichtal 
Gemarkung Aich 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  
„Riedwiesen“ – 5. Änderung 

Stellungnahmen zum Entwurf 
Zusammenstellung vom 03.04.2023 

 Beteiligung der Öffentlichkeit nach §3 Abs.2 BauGB und der Behörden nach §4 Abs.2 BauGB Seite 9 / 16 
 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist bereits ohne diese Maßnahme ausgeglichen. 

Daher wird keine weitere Berechnung erstellt.  

 

Ein entsprechender Antrag ist bei Umsetzung Gegenstand der Bauausführung. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Die Maßnahmen sind bei der Bauausführung zu berücksichtigen. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Auf die Behandlung der Stellungnahme vom 19.01.2022 in der Gemeinderatsitzung am 

20.07.2022 wird verwiesen. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahe 
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Zu Begin der Stellungnahme bestätigt das Amt für Katastrophenschutz/Feuerlöschwe-

sen, dass die Bestandssituation mit Verweis auf die Aussagen in der Begründung die 

aufgeführten Punkte abdeckt. Weshalb um weitere Berücksichtigung im Planentwurf 

gebeten wird, ist unklar. 

 

 

Innerhalb des Planbereiches werden keine Verkehrsflächen ausgewiesen, da es sich um 

private Grundstücksflächen handelt. Die innere Erschließung des Plangebietes ist nicht 

Gegenstand des Bebauungsplanes, sondern einer künftigen Objektplanung. 

Die öffentliche Erschließung des Planbereiches erfolgt über die Riedstraße. 

  

Die öffentlichen Straßen (K1255, Riedstraße), die als Zufahrt zum Planbereich dienen, 

sind so dimensioniert, dass die Befahrbarkeit mit Müllfahrzeugen gewährleistet ist. Die 

ausreichende Dimensionierung der privaten Verkehrsflächen im Planbereich ist Gegen-

stand künftiger Objektplanungen.  
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Kenntnisnahme 

 

Ein zusätzlicher Hinweis auf das Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) kann 

ergänzt werden. 
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Telekom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anschlussleitungen sind im Zuge der Bauausführung zu berücksichtigen und durch 

den Bauherrn in Abstimmung mit dem Leitungsbetreiber ggf. anzupassen. 

 

Weitere Telekommunikationsanschlüsse für künftige Bebauung sind zwischen Bauherrn  

und der Telekom abzustimmen. 
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Auf die Behandlung der Stellungnahme vom 19.01.2022 in der Gemeinderatsitzung am 

20.07.2022 wird verwiesen. 
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Folgende Träger öffentlicher Belange haben eine Stellung-
nahme abgegeben, jedoch keine Anregungen oder Bedenken 
vorgetragen: 

- Gemeinde Neckartailfingen 
- Handelsverband Württemberg 
- Handwerkskammer Region Stuttgart 
- Stadt Waldenbuch 
- Vodafone GmbH 
 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange wurden am Verfahren be-
teiligt, haben jedoch keine Stellungnahme abgegeben: 

- Gemeinde Schlaitdorf 
- Gemeinde Walddorfhäslach 
- Gemeinde Wolfschlugen 
- IHK Region Stuttgart 
- Stadt Filderstadt 
- Stadt Nürtingen 
- Wasserversorgung Zweckverband Filderwasserversorgung 

 

 

  

 
 

Für die Abwägung wird auch auf die zum Vorentwurf eingegangenen Stellungnahmen verwiesen, 
die in öffentlicher Gemeinderatsitzung am 20.07.2022 beraten wurden. 

 


